
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/1/26 11Os23/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1990

Norm

StGB §159 Abs2

Rechtssatz

Eine Verp1ichtung zu Sanierungsmaßnahmen im Sinne des § 159 Abs 2 StGB kann weder aus dem Erlaß des

Bundesministers für Finanzen vom 20.06.1983, noch aus der Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom

31.05.1983, noch aus der ÖIAG-Anleihegesetznov 1983, BGBl Nr 589, abgeleitet werden.
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